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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung  
 
Gesetz zur Änderung über die Justiz im Lande Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz 
Nordrhein-Westfalen – JustG NRW) 
 
 
A Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Das Rechnungswesen der Landesverwaltung soll im Rahmen des Programms EPOS.NRW 
grundlegend modernisiert werden. Eine Erprobung des Programms wird unter anderem im 
Bereich des Justizvollzugs durchgeführt, in deren Verlauf die Zuständigkeiten für Kassenge-
schäfte aus dem Justizressort auf eine Kasse des Finanzressorts verlagert werden. 
 
Der Zuständigkeitsverlagerung soll durch die Änderungen des Justizgesetzes Rechnung 
getragen werden, um eine effektive (Weiter-)Bearbeitung der anfallenden Kassengeschäfte 
zu gewährleisten. Daneben sind redaktionelle Ergänzungen und Korrekturen vorgesehen. 
 
 
B Lösung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die notwendigen Bestimmungen, um das vorstehende 
Regelungsbedürfnis zu erreichen. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Unmittelbare Mehrkosten entstehen dem Land durch das Gesetz nicht.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Federführend ist das Justizministerium. 
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F  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

 
Keine. Für die Gemeinden und Gemeindeverbände entstehen durch dieses Gesetz keine 
unmittelbaren Haushaltsausgaben oder Haushaltseinbußen.  
 
 
G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch das Gesetz entsteht keine finanzielle Belastung für Unternehmen und private Haus-
halte. 
 
 
H  Befristung 
 
Eine gesonderte Befristung dieses Gesetzes scheidet aus, weil es sich um ein Änderungs-
gesetz handelt. Eine Berichtsfrist ist bereits in § 133 des geänderten Gesetzes enthalten.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen 
(Justizgesetz Nordrhein-Westfalen   
JustG NRW) 
 

 Gesetz über die Justiz im Land Nord-
rhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen JustG NRW)  

1 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 Teil 4:  
Justizkostenrecht 
 

 1.1 In Teil 4: Justizkostenrecht wird die 
Überschrift zu Kapitel 1: „Gebüh-
renbefreiung, Stundung und Erlass 
von Kosten“ durch die neue Über-
schrift „Gebührenbefreiung, Stun-
dung, Niederschlagung und Erlass 
von Kosten“ ersetzt. 

 

 Kapitel 1:  
Gebührenbefreiung, Stundung und Er-
lass von Kosten 
§ 122 Gebührenfreiheit 
 

 1.2 In der Inhaltsangabe zu Teil 4: Ka-
pitel 1 wird die Angabe „§ 123 
Stundung und Erlass von Kosten“ 
durch die Angabe „§ 123 Stun-
dung, Niederschlagung und Erlass 
von Kosten“ ersetzt. 

 

 § 123 Stundung und Erlass von Kosten 
 
 

 1.3 In Teil 6: Schlussbestimmungen 
wird die Angabe „Anlage zu § 125 
Absatz 2“ durch die Angabe „Anla-
ge zu § 124 Absatz 2“ ersetzt.  

 

 Teil 6:  
Schlussbestimmungen 
§ 132 Dynamische Verweisung 
§ 133 Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 
Anlage zu § 21 
Anlage zu § 125 Absatz 2 
 

2 Teil 4: Justizkostenrecht wird wie folgt 
geändert 

 Teil 4:  
Justizkostenrecht 
 

 2.1 Die Überschrift zu Kapitel 1: „Ge-
bührenbefreiung, Stundung und Er-
lass von Kosten“ wird durch die 
neue Überschrift „Gebührenbefrei-
ung, Stundung, Niederschlagung 
und Erlass von Kosten“ ersetzt. 

 

 Kapitel 1: 
Gebührenbefreiung, Stundung und Er-
lass von Kosten 
 
 

 2.2 § 123 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

 § 123 Stundung und Erlass von Kosten 
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 2.2.1 Die Überschrift wird wie folgt neu 

gefasst: 
  „Stundung, Niederschlagung und 

Erlass von Kosten“ 
 

 Gebührenbefreiung, Stundung und Er-
lass von Kosten 

 2.2.2 In Absatz 1 wird die Angabe „§ 1 
Absatz 1 Nummern 5 bis 9“ wird 
durch die Angabe „§ 1 Absatz 1 
Nummern 4b bis 9“ ersetzt.  

 
 

 (1) Gerichtskosten, nach § 59 des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes auf die Lan-
deskasse übergegangene Ansprüche und 
sonstige Ansprüche nach § 1 Absatz 1 
Nummern 5 bis 9 der Justizbeitreibungsord-
nung können gestundet werden, wenn ihre 
sofortige Einziehung mit besonderen Härten 
für die Zahlungspflichtige oder den Zah-
lungspflichtigen verbunden wäre und der 
Anspruch durch die Stundung nicht gefähr-
det wird. 
 

 2.2.3 Nach Absatz 1 wird folgender 
neuer Absatz 2 eingefügt:  

 
  „(2) Ansprüche der in Absatz 1 

genannten Art können befristet 
oder unbefristet niedergeschlagen 
werden, wenn feststeht, dass die 
Einziehung keinen Erfolg haben 
wird oder wenn die Kosten der 
Einziehung außer Verhältnis zur 
Höhe des Anspruchs stehen." 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.4 Die bisherigen Absätze 2 und 3 
werden Absätze 3 und 4. 

 
 

 (2) Ansprüche der in Absatz 1 genannten 
Art können ganz oder zum Teil erlassen 
werden, 
1. wenn es zur Förderung öffentlicher Zwe-
cke geboten erscheint; 
2. wenn die Einziehung mit besonderen 
Härten für den die Zahlungspflichtige oder 
den Zahlungspflichtigen verbunden wäre; 
3. wenn es sonst aus besonderen Gründen 
der Billigkeit entspricht. 
 
Entsprechendes gilt für die Erstattung oder 
Anrechnung bereits entrichteter Beträge. 
 

 2.2.5 In Absatz 4 Satz 2 - neu - werden 
nach den Wörtern „seines Ge-
schäftsbereichs“ die Wörter „oder 
auf andere Stellen, die Forderun-
gen aus dem Justizressort bei-
treiben,“ eingefügt. 

 
 

 (3) Zuständig für die Entscheidung ist das 
Justizministerium. Es kann seine Befugnis 
ganz oder teilweise oder für bestimmte Ar-
ten von Fällen auf Behörden seines Ge-
schäftsbereichs übertragen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/778 

 
 

5 

 
3 Die Überschrift der Anlage 2 wird wie 

folgt geändert: 
 
 Die Angabe „Anlage zu § 125 Absatz 2“ 

wird durch die Angabe „Anlage zu 
§ 124 Absatz 2“ ersetzt. 

 

  
 
 
Anlage zu § 125 Absatz 2 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2011 in Kraft. 
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Begründung 
 
Vorbemerkung: 
 
Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen wird zum 1. Januar 2011 in Kraft treten.  
Es übernimmt in seinem Teil 4: Justizkostenrecht in Kapitel 1 die derzeit gültigen Regelun-
gen des Gesetzes über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlass von Kosten im Bereich der 
Rechtspflege (Gerichtsgebührenbefreiungsgesetz – GerGebBefrG) (SGV. NRW. 34) vom 21. 
Oktober 1969, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 28. Oktober 2008 (GV. 
NRW. S.646), das zum 31. Dezember 2010 außer Kraft treten wird.  
 
Aus den nachstehend zu Artikel 1 dargestellten Gründen ergibt sich die Notwendigkeit, das 
Justizgesetz zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens zu ändern: 
 
 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nummer 1: 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.  
 
Zu Nummern 1.1 und 1.2: 
Durch die vorgesehene Änderung der Überschrift zu § 123 (Nummer 2.2) ergibt sich Ände-
rungsbedarf in der Inhaltsübersicht des Gesetzes. Die Kapitelüberschrift und die Überschrift 
des § 123 sind zu ergänzen. Ein Schreibfehler in der bisherigen Kapitelüberschrift wird be-
richtigt.  
 
Zu Nummer 1.3: 
§ 124 Absatz 2 verweist auf ein Gebührenverzeichnis, welches dem Gesetz als „Anlage 2“ 
angefügt ist. Das Gebührenverzeichnis ist irrtümlich als Anlage zu § 125 Absatz 2 bezeichnet 
worden.  
 
Zu Nummer 2.1: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick auf die Änderungen in Nummern 1.1 und 
1.2. 
 
Zu Nummer 2.2: 
Gerichtskosten und sonstige Ansprüche nach § 123 Absatz 1 können unter bestimmten Vo-
raussetzungen gestundet oder erlassen werden. 
 
Eine Stundung kommt danach in Betracht, wenn die sofortige Einziehung der Forderung mit 
besonderen Härten für die Zahlungspflichtigen verbunden wäre und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet wird (Absatz 1). 
 
Ein Erlass kommt in den Fällen in Betracht, in denen es zur Förderung öffentlicher Zwecke 
geboten erscheint, wenn die Einziehung mit besonderen Härten für die Zahlungspflichtigen 
verbunden wäre oder wenn es sonst aus besonderen Gründen der Billigkeit entspricht (Ab-
satz 2). 
 
Die Regelungen entsprechen denjenigen in § 59 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2009 (SGV. NRW. 630).  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10120&val=10120&seite=646
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10120&val=10120&seite=646
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11866&vd_back=N
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Neben der Stundung und dem Erlass erwähnt die LHO ausdrücklich auch die Niederschla-
gung als weitere Möglichkeit, auf die Beitreibung einer Forderung zu verzichten.  
 
Die Niederschlagung stellt eine verwaltungsinterne Maßnahme dar, mit der von der Weiter-
verfolgung einer Forderung abgesehen wird. Anders als die Stundung und der Erlass einer 
Forderung bedarf die Niederschlagung keines Antrags der Schuldnerin oder des Schuldners. 
Die für die Beitreibung der Forderung zuständige Stelle kann eine Niederschlagung daher in 
eigener Entscheidung anordnen. 
 
Im Gerichtsgebührenbefreiungsgesetz ist die Niederschlagung bisher nicht ausdrücklich er-
wähnt, gleichwohl wird sie von den für die Beitreibung der Forderung zuständigen Stellen in 
der täglichen Praxis ausgiebig genutzt.  
 
Die ausdrückliche Erwähnung der Niederschlagung soll nunmehr nachgeholt werden. Die 
gewählte Formulierung entspricht derjenigen aus § 59 Absatz 1 Nummer 2 LHO. 
 
Zu Nummer 2.2.1: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung im Hinblick auf die Ergänzung in Absatz 1 
(Nummer 2.2.3). 
 
Zu Nummer 2.2.2: 
Die geltende Fassung der Bestimmung umfasst neben Gerichtskosten und auf die Landes-
kasse übergegangenen Ansprüchen aus Anwaltsvergütung „sonstige Ansprüche nach § 1 
Abs. 1 Nr. 5 bis 9 der Justizbetreibungsordnung“. 
 
Die in Absatz 1 Nummer 4b JBeitrO aufgeführten Beträge, die das Gericht nach den §§ 168 
und 292 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit festgesetzt hat (Zahlung von Aufwandsersatz und Ver-
gütung für Vormünder, Pfleger und Betreuer), sind hingegen von der Regelung bislang nicht 
erfasst.  
 
Die Einbeziehung dieser Ansprüche in das Gesetz ist erforderlich. Diese Ansprüche sollen 
nicht anders behandelt werden als anderweitige auf die Landeskasse übergegangene An-
sprüche.  
 
Zu Nummer 2.2.3: 
Mit dem neuen Absatz 2 wird die Möglichkeit der Niederschlagung von Forderungen aus-
drücklich in das Gesetz aufgenommen.  
 
Zu Nummer 2.2.4:  
Aufgrund des Einfügens des neuen Absatzes 2 (Niederschlagung) ändert sich die Bezeich-
nung der bisherigen Absätze 2 und 3 in Absätze 3 und 4. 
 
Zu Nummer 2.2.5: 
Gerichtskosten und sonstige Ansprüche nach § 123 Abs. 1 werden von den der Justiz zuge-
hörigen Stellen (Oberjustizkasse und Gerichtskassen) beigetrieben. Diese Stellen sind ge-
mäß § 2 Abs. 3 des bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Gerichtsgebührenbefreiungsge-
setzes in Verbindung mit § 1 Abs. 3 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
§ 2 des Gerichtsgebührenbefreiungsgesetzes (SGV.NRW. 34) auch für die Stundung derar-
tiger Forderungen zuständig und sollen ab dem 1. Januar 2011 nach Maßgabe des neuen 
Absatzes 2 (Nummer 2.2.3) ausdrücklich auch für die Niederschlagung zuständig sein.  
 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=168
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=292
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=292&x=1
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Das Rechnungswesen der Landesverwaltung soll im Rahmen des Programms EPOS.NRW 
grundlegend modernisiert werden. Die derzeitige Kameralistik soll durch die Integrierte Ver-
bundrechnung (doppelte Buchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzrech-
nung) ersetzt werden. Nach einer erfolgreichen Erprobung soll das Rechnungswesen der 
Landesverwaltung vollständig umgestellt werden. 
 
Die Erprobung wird unter anderem im Bereich des Justizvollzugs durchgeführt.  
 
Die in diesem Bereich beizutreibenden Forderungen wurden bislang von Stellen des Justiz-
ressorts beigetrieben. Im Rahmen der Erprobung des Programms EPOS.NRW ist allein die 
Landeskasse Düsseldorf zur zuständigen Stelle für die Beitreibung von Forderungen be-
stimmt worden.  
 
Die Landeskasse Düsseldorf gehört nicht zum Geschäftsbereich des Justizministeriums, 
sondern zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums. Ihr kann deshalb nach dem derzei-
tigen Absatz 3 Satz 2 nicht die Befugnis übertragen werden, Forderungen aus dem Justiz-
vollzug zu stunden. Über Stundungsanträge muss nach der bestehenden Rechtslage eine 
Stelle der Justizverwaltung entscheiden, die aber für das Hauptgeschäft, die Beitreibung der 
Forderung, nicht zuständig ist.   
 
Eine möglichst effektive (Weiter-)Bearbeitung der anfallenden Kassengeschäfte für die Jus-
tizvollzugsverwaltung und ggf. künftig auch für weitere Bereiche der Justiz erfordert deshalb 
eine Übertragung der Befugnisse der bisherigen justizeigenen Stellen auf die Landeskasse 
Düsseldorf. 
 
Durch die hier vorgeschlagene Änderung soll dem Justizministerium die Befugnis zur Über-
tragung der Entscheidung über die Stundung - und mit dem neuen Absatz 2 ausdrücklich 
auch über die Niederschlagung - von Forderungen eröffnet werden. 
 
Zu Nummer 3: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1.3. 
 
 
Zu Artikel 2: 
 
Artikel 2 enthält den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Das Gesetz soll mit Wirkung zum 1. Janu-
ar 2011 in Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt tritt auch das Stammgesetz in Kraft. 
 
 


